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50 Jahre Firma Rolf Vogt
in der 3. Generation

Der Firmengründer Rolf Vogt begann seine berufliche Laufbahn 
1954 mit einer Lehre zum Elektromaschinenbauer und Ankerwickler. 

1965 legte er die Meisterprüfung zum KFZ-Elektriker ab und absol-
vierte in dieser Zeit zusätzlich zahlreiche Lehrgänge, um technisch 
auf dem neuesten Stand zu sein. 

Ende der 60er Jahre bekam er eine Anstellung bei der Bundeswehr 
in Baumholder. Als man ihn 1972 nach Zweibrücken versetzen woll-
te, pachtete er kurzerhand das 1933 erbaute Gebäude „Hinterm 
Turm 15“ und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit.

1972 wurde die Firma offiziell eröffnet und nach fünf arbeits- und 
entbehrungsreichen Jahren kaufte er das Gebäude und renovierte es 
umfassend. Seine Frau, Heide Vogt, unterstützte ihn und lenkte die 
bürotechnischen Geschicke der Firma.

1985 kam, nach erfolgreicher Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, sein 
ältester Sohn, Peter Vogt, in die Firma. Auch er legte 1990 die Meis-
terprüfung ab und übernahm 2003 den Betrieb von seinen Eltern. Er 
wurde auch weiterhin von seinem Vater bis zu dessen Tod 2019 und 
zusätzlich von seiner Ehefrau unterstützt. 

2010 begann Peter Vogts ältester Sohn Paul ebenfalls eine Ausbil-
dung zum KFZ-Mechatroniker im elterlichen Betrieb. Nach bestan-
dener Prüfung als Jahrgangsbester verließ er die Firma, um eine 
Ausbildung zum Techniker für Karosserie- und Fahrzeugbau zu ab-
solvieren. Zwischenzeitlich hatte auch Lukas, der 2. Sohn von Peter 
Vogt als Jahrgangsbester seine Ausbildung gemacht. Mittlerweile 
hat er ein Studium als Ingenieur für Maschinenbau beendet und lässt 
es sich nicht nehmen, in seiner Freizeit gerne in der elterlichen Firma 
auszuhelfen. Somit ist auch die dritte Generation der Kfz-Branche 
treu geblieben. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen müssen wir die 
geplante Feier vom 17. Januar 2022 leider auf einen späteren Zeit-
punkt verlegen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben!

Fa. Vogt
KFZ-Reparaturen

Reparaturen aller Art
Auspuff- u. Bremsendienst

Diagnose
Abgas- u. Hauptuntersuchung

Hinterm Turm 15  -  55774 Baumholder
Tel. 06783 / 5902  -  Fax 06783 /5170

Zuverlässige Beilagenverteilung.

Mit uns koMMen sie gut an!

...wir kennen uns damit aus!
Fragen sie uns einfach! 
ihr persönliches angebot erhalten sie hier:
beilagen@wittich-foehren.de
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1. Donnerstag nach Kusel
2. Donnerstag nach Birkenfeld
3. Donnerstag nach Idar - Oberstein
4. Donnerstag erneut VG Baumholder
Ihr Bürgerbusteam der VG Baumholder

Selbsthilfe-Gruppen
Anonyme Alkoholiker und Al-Anon Familiengruppe

Treffen jeden Montag, von 19.30 bis 21.30 Uhr
Haus der AWO Auf Ellenborn 38 - Ecke Mozartplatz
Kontakte AA
Manfred, Tel.  .........................................................................06852-7610
Heinz, Tel. .............................................................................  06782-5541

Verein für Suchtgefährdetenhilfe
Birkenfeld e.V.

Gruppenabend jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im Georg-Wilhelm-Haus, 
Eingang Am Kirchplatz, 55765 Birkenfeld (Führerscheingruppe)
Kontakte:
Schmidt I. .........................................................................  0171/9807320
Scherer W.  .....................................................................  0151/54193621
Schneider L.  ....................................................................  0173/3012002

Behinderten-Sport-Gruppe Birkenfeld
„Mitspieler für Sitzball gesucht, auch ohne Behinderung!“
Montag, ab 18:45 Uhr: Sport, Sporthalle Gymnasium, Birkenfeld, 
Ansprechpartner: Klemens Heß 06782/ 7994

Deutsche-Rheuma-Liga ÖAG Birkenfeld
Kontakte:
1. Vorsitzende: Sabine Belabbas ......................................  06781/360083
Schriftführer: Helmut Pauly  .................................................  06782/5902
Fibromyalgie-Gesprächskreis
Die Gruppenabende finden jeden 1. Freitag um 18.00 Uhr im Monat in 
der Pizzeria „Am Stadion“ in Birkenfeld statt. Jeder ist willkommen.
Kontakt: Ilona Bernarding (06782/887644), Claudia Cöster (06783/7287), 
Stefan Litz (06789/970383)

Diabetiker-Sportgruppe Oberkirchen
Treffen:
Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr, Bruchwaldhalle, in Freisen (beim Rat-
haus). Blutzuckermessgerät und Blutdruckmessgerät (falls vorhanden) 
mitbringen. Alle Diabetiker sollten sich eine Notration zum Essen und 
Trinken mitbringen.
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ................. Tel. 06855/825

Parkinsongruppe Birkenfeld
Eine gute Möglichkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit und Körperhal-
tung zu verbessern, ist die regelmäßige Teilnahme an der Übungsstunde 
beim TV Birkenfeld. Diese findet mittwochs, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
in der Stadthalle Birkenfeld statt.
Ansprechpartnerin: Petra Schäfer .................................Tel. 06782/1281
vormittags oder 5357 nachmittags

BBereitschaftsdiensteereitschaftsdienste
Wasserversorgung  ..................................................... Tel. 06783-189777
Abwasserbeseitigung ................................................  Tel. 06783-189777
Stromversorgung OIE AG
Störungsannahme Strom ..............................................  0800 312 3000 *
Störungsannahme Gas ...........................................................  312 4000 *
* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz

Ärztliche Bereitschaftspraxis Birkenfeld/Baumholder/
Hermeskeil und Morbach-Thalfang

Schneewiesenstr. 20, 55765 Birkenfeld ............................. Tel. 116 - 117
Öffnungszeiten
• MO, DI und DO 19:00 Uhr bis 23.00 Uhr 

MI 14:00 Uhr – 23.00 Uhr, FR 14:00 Uhr – 23.00 Uhr 
SA und SO von 9.00 bis 23.00 Uhr 
und ebenfalls an Feiertzagen von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Feiertags vom Vorabend des Feiertags, 18:00 Uhr, bis zum Folgewerk-
tag, 07:00 Uhr. Wochentags überbücken die Arztpraxen in Baumholder 
die Zeit zwischen Sprechzeitenende und Beginn der ärztlichen Bereit-
schaft mit wechselnden Diensten. Welche Praxis gerade den Dienst 
übernimmt, erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres Hausarztes.

Apotheken-Notdienst
Landeseinheitliche Rufnummern der LAK: aus dem Festnetz 0180-
5-258825-PLZ (0,14 €/Min.) (zum Beispiel: 0180 5-258825-56727 für 
Mayen) und aus dem Mobilfunknetz 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Notdienstnummer wählen und direkt anschliessend die Postleitzahl des 
aktuellen Standortes über die Telefontastatur eingeben. Dann werden 
drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal wieder-
holt. Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und endet am folgenden Tag 
um 08.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Auf der Internetseite der 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (www.lak-rlp.de) ist ein für 
jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar, der nach Eingabe der 
Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstbereiten Apotheken anzeigt.

Allgemeine Notrufnummern
Feuerwehr & Rettungsdienst Notruf ................................................... 112
Polizei Notruf  ..................................................................................... 110
Störungsannahme Strom: .......................................... Tel. 0800/3123000
Störungsannahme Gas: .............................................. Tel. 0800/3124000

Bürgerbus Baumholder
Die Fahrten des Bürgerbusses starten wieder.
Der Telefondienst ist immer montags von 14.-15.00 Uhr unter 06783-
8181 erreichbar. Gefahren wird immer am Dienstag und jeweils am Donnerstag.

ANRUF GENÜGT
Ihre Partner aus 
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.

Jederzeit 

für Sie da!

KFZ-Meisterbetrieb • Mietwagen
Abschleppdienst • Vollautom. Waschanlage

Berschweilerstraße 9 • BAUMHOLDER • Tel.: (06783) 3031 + 30 32

GmbH & Co. KG

Westrich Garage

Bahnhofstr. 41
55774 Baumholder
Telefon 06783-5345
Fax: 06783-5355

Bahnhofstr. 12 • Baumholder • Tel.: (0 67 83) 43 43

20 x 0,50-l-Kiste 

zzgl. 3,10 € Pfand

EURO 11,99

12 x 0,70-l-Kiste 

zzgl. 3,30 € Pfand

EURO 3,49

20 x 0,50-l-Kiste

zzgl. 3,10 € Pfand

EURO 10,99

 6 x 1,00-l-Kiste 

zzgl. 2,40 € Pfand

EURO 8,49 

Apfelsaft
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der Verbandsgemeinde Baumholderder Verbandsgemeinde Baumholder
und der Ortsgemeindenund der Ortsgemeinden

Öffentliche BekanntmachungenÖffentliche Bekanntmachungen

Amtlicher Teil
TOP 3. Bebauungsplan „Industriegebiet Berschweilerstraße II“- 
Auftragsvergabe Bebauungsplanänderung
Die Stadt Baumholder beabsichtigt das Gebiet nach Baulandumlegung 
zu erschließen. In 2007 war der B-Plan, auf einen Investor abgestimmt, 
entstanden, wodurch die kurze Erschließungsstraße herrührt. Um eine 
sinnvolle Erschließung und auch Vermarktung vornehmen zu können, 
muss die Erschließungsstraße verlängert werden. Wegen der geringen 
Breite der ausgewiesenen nutzbaren Gewerbefläche (ca. 140 m) wird 
eine Ringstraße nicht zu realisieren sein. Es sollen nach dem Willen der 
Stadt 3 bis 4 Grundstücke von ca. 5.000 qm entstehen, die Restfläche 
muss dann aufgrund der geringen Tiefe kleiner parzelliert werden.
Die Aufteilung der gewerblich nutzbaren Fläche erfolgt, um vermarktbare 
Grundstücke zu schaffen, ohne vor jedem Teilverkauf eine Vermessung 
durchführen zu müssen. Die Baufenster werden sich nach Aufteilung 
über die gesamte Fläche der dann entstehenden Grundstücke erstre-
cken.
Nach derzeitigem Stand bedarf es bei den textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan und bei den Emissionskontingenten keiner Über-
arbeitung.
Das Büro Kern Plan hat für die Durchführung der Bebauungsplanände-
rung inkl. Anhörverfahren unterbreitet.
Ergänzend erläutert der Erste Beigeordnete Christian Flohr den Sach-
verhalt und die notwendigen Änderungen des Bebauungsplanes.
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Auftragsvergabe an das Büro Kern zu.
TOP 4. Verlängerung der Allgemeinverfügung zum Alkoholverbot 
Stadtweiher/Wäschbach
Die Allgemeinverfügung zum Alkoholverbot „Stadtweiher/Wäschbach“ 
trat am 29. Oktober 2020 in Kraft und ist derzeit befristet bis 31. Dezem-
ber 2021.
Nunmehr stellt die SPD-Fraktion im Stadtrat von Baumholder den 
Antrag, die genannte Allgemeinverfügung zu überarbeiten und zu ver-
längern.
Da neben vermehrten Kontrollen auch das Alkoholverbot zu einer erheb-
lichen Reduzierung des Alkoholverzehrs, der damit evtl. verbundenen 
Sachbeschädigungen und Pöbeleien geführt hat, ist eine Verlängerung 
der Allgemeinverfügung sinnvoll und ratsam. Auf Grund dessen sollte 
die Allgemeinverfügung zum Alkoholverbot für weitere zwei Jahre ver-
längert und zeitnah vor Ablauf der Frist evaluiert werden.
Ergänzend erläutert Herr Simon den Antrag der SPD-Fraktion.
Herr Gisch weist darauf hin, dass die FDP sich bereits in der Vergangen-
heit gegen das Alkoholverbot ausgesprochen hat. Er schlägt daher vor, 
das Verbot auslaufen zu lassen und ggf. wieder einzuführen falls sich 
zeigen sollte, dass die ursprünglichen Probleme wieder auftreten.
Stadtbürgermeister Jung wendet hierzu ein, dass er nach Rückspra-
che mit der Polizeiinspektion Baumholder von einem solchen Vorgehen 
abrät.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen stellt Stadtbürgermeister 
Jung den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt, die Allgemeinverfügung „Stadtweiher/Wäsch-
bach“ bis 31. Dezember 2023 zu verlängern.
TOP 5. Zahlung eines pauschalen Sachkostenzuschusses an die ev. 
Kirche für den Betrieb des Kindergartens in Baumholder
Der Verbandsgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 11. Dezember 
2008 beschlossen, dass der ev. Kindergarten in Baumholder mit der 
gleichen Sachkostenpauschale (4.500 € pro Gruppe und Jahr) wie in 
den mit der Kita gGmbH abgeschlossenen Verträgen betreffend der bei-
den kath. Kindergärten in Baumholder und Heimbach unterstützt wird.
Auf Grund der erforderlichen Neugestaltung der Kindergartenfinanzie-
rung hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 30. Juni d.J. 
diesen Beschluss rückwirkend zum
01. Januar 2021 aufgehoben.
Dadurch fällt die Verantwortlichkeit für evtl. Sachkostenzuschüsse auf 
die jeweilige Gemeinde für deren Einzugsgebiet der freie Träger der Kin-
dertagesstätte vorhält.
Die Verwaltung weist auf folgende Punkte hin:
• Der Vertrag mit der Kita gGmbH konnte auf Grund der Regelungen 

zur Kündigungsfrist nur mit Wirkung zum Ende des Jahres 2021 

Hinweis zur Ablesung  
der Wasserzählerstände

Die Verbandsgemeindewerke weisen nochmals darauf hin, dass die 
Stände der Wasserzähler auch über das Internet an uns übermittelt wer-
den können.
Nach Eingabe der Internetadresse (www.vgv-baumholder.de) können 
Sie mit der Ihnen mitgeteilten Zugangsnummer Ihre Zählerdaten einge-
ben.
Wer über die technische Möglichkeit verfügt, den QR-Code im Schrei-
ben zu scannen, gelangt direkt zum Anmeldeportal.
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Mithilfe

55774 Baumholder, im Januar 2022
Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Verbandsgemeindewerke
gez. Christoph Donie, Werkleiter

Sitzung des Stadtrates Baumholder 
am 13.12.2021

TOP 1. Bürgeranliegen der Anwohner „Vor Hellert“
Der Erste Beigeordnete Christian Flohr hat zu diesem Tagesordnungs-
punkt wegen Sonderinteresse im Zuschauerraum Platz genommen.
Die Anwohner des Neubaugebietes „Vor Hellert“ 1. Bauabschnitt haben 
sich mit Schreiben vom 08.11.2021 an Stadtbürgermeister Günther 
Jung gewandt. Sie weisen darauf hin, dass durch die bereits laufen-
den Maßnahmen zur Erschließung und die zu erwartende Bautätigkeit 
sich eine Belastung für die bestehende Verkehrsanlage und eine Gefähr-
dung für die Anwohner des Neubaugebietes ergeben könnten. Sie bitten 
daher zu prüfen, ob es möglich ist, eine weitere Zu- und Abfahrt zu dem 
Baugebiet anzulegen.
Stadtbürgermeister Jung erläutert den Sachverhalt und informiert über 
die bisher geführten Gespräche.
Herr Donie weist daraufhin, dass ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
besteht. Eine Änderung der Verkehrsführung würde eine Änderung des 
Bebauungsplanes voraussetzen, was zu einer Verzögerung von ca. 1 
Jahr führen würde. Im Übrigen ist die Straße im 1. Bauabschnitt ausrei-
chend dimensioniert um sowohl den Baustellenverkehr als auch den aus 
den anschließenden Bauabschnitten entstehenden Anliegerverkehr auf-
zunehmen. Auf Bitte der Stadt wurde durch den Fachbereich 3 geprüft 
welche Möglichkeiten zu einer Verbesserung bestehen.
Dafür kommen in Frage:
• Anlegung von jeweils einem Wendehammer am Ende der beiden 

Stichstraßen, Kosten ca. 15.000,00 €
• Bau einer Straße zur Ringstraße ca. 40.000,00 €
Herr Paffendorf als Vertreter der Anlieger bittet darum eine Durchfahrts-
möglichkeit für Lkw zu
schaffen, da Wendehämmer aus seiner Ansicht nicht ausreichen, um 
das Problem zu lösen.
Herr Gisch bittet zu prüfen, ob es möglich ist eine Verbindung zwischen 
den beiden Stichstraßen anzulegen und dann eine Einbahnregelung zu 
schaffen.
Herr Simon und Herr Heinz unterstützen den Vorschlag von Herrn Gisch.
Stadtbürgermeister Jung bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die Anle-
gung einer solchen Verbindungsstraße möglich ist, da sich das dafür 
benötigte Grundstück in Privathand befindet. Gleichzeitig bittet er 
darum die entsprechenden Kosten zu ermitteln. Im Anschluss werden 
sich die Gremien der Stadt mit der weiteren Vorgehensweise befassen.
TOP 2. Annahme von Spenden
Die Stadt Baumholder hat am 10.11.2021 von der Kreissparkasse 
Birkenfeld eine Geldzuwendung in Höhe von 1.750,00 € erhalten. Die 
Spende ist zweckgebunden für die Förderung der Heimatpflege (§ 52 
Abs. 2 Nr. 22 AO) bestimmt und zwar konkret für die Anschaffung von 
Tischvitrinen.
Beschluss:
Gemäß § 94 Abs. 3 GemO nimmt die Stadt Baumholder die zweckge-
bundene Geldzuwendung an.
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• Die Küche verbleibt in Baumholder und wird hier weiterbetrieben, 
auch um eine Versorgung Dritter z.B. des AWO Pflegeheims und ver-
schiedener Einrichtungen der Verbandsgemeinde sicherzustellen.

• Die Palliativstation soll weiter ausgebaut werden.
• Die geriatrische Reha soll ein Jahr lang ruhen. Es wird hier weder in 

Baumholder noch in Idar-Oberstein einen entsprechenden Betrieb 
geben.

Herr Pees berichtet über seine verschiedenen Gespräche, die er in die-
ser Angelegenheit geführt hat u. a. mit Landrat Dr. Schneider, Vertretern 
der SHG und des Gesundheitsministeriums in Mainz.
Die Herren Gisch, Simon und Heinz unterstützen die vorgetragenen 
Argumente gegen die Schließung und plädieren für die Prüfung weiteren 
Nutzungsmöglichkeiten.
Herr Dessauer weist daraufhin, dass die AWO ebenfalls von der Schlie-
ßung betroffen ist. Da es sich beim Landesverband Saar der AWO eben-
falls um einen Gesellschafter der SHG handele habe er sich mit diesem 
in Verbindung gesetzt.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen stellt Herr Jung den Reso-
lutionsentwurf zur Abstimmung.
TOP 10. Ehrenamtspreis der Stadt Baumholder - Verleihung des 
Preises für 2021
Stadtbürgermeister Jung begrüßt die Preisträgerin Frau Ettna Nüssler. In 
seiner Laudatio würdigt er ihr Engagement für die Allgemeinheit, insbe-
sondere für die Flüchtlingshilfe in Baumholder.

Bekanntmachung
zur Sitzung des Werksausschusses
der Verbandsgemeinde Baumholder

am Donnerstag, den 13.01.2022
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Bürgerhaus Fohren-Linden
Ort: Lindenstraße 1, 55777 Fohren-Linden

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung des Jahresabschluss 2020 der Verbandsgemeinde-

werke
a) Betriebszweig Wasserversorgung
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
c) Betriebszweig Erneuerbare Energien

2. Preiskalkulation 2022 der Verbandsgemeindewerke
a) Betriebszweig Wasserversorgung
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2022 
der Verbandsgemeindewerke
a) Betriebszweig Wasserversorgung
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
c) Betriebszweig Erneuerbare Energien

4. Anfragen und Mitteilungen
Mit freundlichen Grüßen

gez. Bernd Alsfasser, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
des Beschlusses zur Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Auf Kiefern III“ der Ortsgemeinde Heimbach 
und Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell 
gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Heimbach in öffentlicher Sitzung am 
25.11.2021 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Wohngebiet Auf Kiefern III“ im beschleunigten Verfahren 
beschlossen hat.
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Heimbach hat in seiner Sit-
zung am 25.11.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet 
Auf Kiefern III ”, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, gebilligt und die öffentliche Auslegung 
beschlossen.
Anfang 2021 hat die Ortsgemeinde für den Planbereich die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes im Regelverfahren in die Wege geleitet, 
wobei das Bebauungsplanverfahren nicht zu Ende geführt wurde. Mit 
der Novelle des BauGB im Mai 2021 wurde der § 13b BauGB wieder 
eingeführt, wonach die Ausweisung von Wohnbauflächen im Außenbe-
reich im beschleunigten Verfahren erfolgen kann. Daher beschließt der 
Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Heimbach den Beschluss zur Ein-
leitung des Verfahrens zur Aufstellung des damaligen Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Auf Kiefern III“ vom 27.01.2021 aufzuheben und ein neues 

gekündigt werden. Den Sachkostenzuschuss von 13.500 € trägt im 
Jahr 2021 daher noch die Verbandsgemeinde.

• § 5 Abs 2 Satz 1 des „Landesgesetz über die Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinderta-
gespflege“ (KitaG) regelt, dass „der Träger der Einrichtung (…) bereit 
und in der Lage sein (muss), eine bedarfsgerechte und geeignete 
Einrichtung zu schaffen und eine angemessene Eigenleistung zu 
erbringen“. Demzufolge darf ein freier Träger nicht die gesamten 
Betriebskosten auf die Kommunen abwälzen.

Da derzeit die in § 5 Abs 2 Satz 2 KiTaG genannten Verhandlungen zwi-
schen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene 
zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege über 
eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von 
Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung der (freien) 
Träger noch nicht abgeschlossen sind, empfiehlt es sich (allenfalls) für 
das Jahr 2021 einen Zuschuss zu gewähren.
Beschluss:
Die Stadt Baumholder zahlt der ev. Kirchengemeinde Baumholder für 
das Jahr 2021 einen pauschalen Sachkostenzuschuss i.H.v. 18.000 € 
(4.500 € pro Gruppe).
Über die Gewährung weitere Zuschüsse wird nach dem Abschluss der 
Rahmenvereinbarung entschieden. Dabei erwartet die Stadt Baumhol-
der, dass die ev. Kirchengemeinde ihrer Verpflichtung aus § 5 Abs 2 Satz 
1 KiTaG nachkommt und in der Lage ist eine angemessene Eigenleis-
tung zu erbringen.
TOP 6. Übernahme des Sachkostenzuschusses 2021 für den Betrieb 
des kath. Kindergartens in Baumholder
Wie den Mitgliedern des Stadtrates bekannt ist, muss die Finanzierung 
der Kindergärten in der Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2021 neuge-
staltet werden.
Der Verbandsgemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 30. Juni d.J. 
beschlossen, den mit der kath. KiTa gGmbH bestehenden Vertrag über 
eine Beteiligung an den Sachkosten der Einrichtung in Baumholder zu 
kündigen. Dies konnte jedoch erst zum Ende des Jahres 2021 erfolgen, 
so dass die Kostenbeteiligung des laufenden Jahres (13.500 €) noch 
durch die Verbandsgemeinde zu zahlen ist. Dies ist zwischenzeitlich 
auch erfolgt.
Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde hat m.S.v. 09. November d.J. 
die Stadt Baumholder gebeten zu prüfen, ob sie auf freiwilliger Basis 
bereit ist diese Kosten der Verbandsgemeinde zu erstatten.
Nach Beratung mit den Beigeordneten und den Vorsitzenden der im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen schlägt Stadtbürgermeister Jung vor, 
den Sachkostenzuschuss anteilig ab Übernahme des kath. Kindergar-
tens durch die Stadt zu übernehmen. Dies betrifft die Zeit ab August 
2021 und damit für 5 Monate, was einem Betrag von 5.625 € entspricht.
Herr Pees weist darauf hin, dass die Finanzierung der Kindergärten in 
der Verbandsgemeinde Baumholder immer noch nicht geklärt ist. Nach 
derzeitigem Stand werden für das Jahr 2021 mehrere Ortsgemeinden 
ihre Anteile für den Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten nicht 
bezahlen. Seiner Auffassung nach liegt hier ein unsolidarisches Verhal-
ten der betroffenen Ortsgemeinden vor.
Herr Keller spricht sich für die Fraktion der LfB für die Zahlung des 
Zuschusses aus.
Da keine weiteren Wortmeldung bestehen stellt Stadtbürgermeister 
Jung den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.
Beschluss:
Die Stadt Baumholder beteiligt sich auf freiwilliger Basis mit einem 
Betrag von 5.625 € am Sachkostenzuschuss 2021 für den kath. Kinder-
garten in Baumholder.
TOP 7. Widerspruch der Stadt Baumholder gegen die Festsetzung 
der VG-Umlage 2021
Für diesen Tagesordnungspunkt verlässt Herr Bachmann als Vertreter 
des Widerspruchgegners den Sitzungsraum. Das Protokoll wird durch 
einen Vertreter der Stadt Baumholder geführt.
Sach- und Rechtslage:
Mit Schreiben vom 03.11.2021 erfolgte von Seiten der Stadt Baumhol-
der der Widerspruch gegen den Festsetzungsbescheid der Verbandsge-
meindeumlage 2021 und ging am 04.11.2021 bei der Verbandsgemeinde 
Baumholder ein.
Beschluss:
Die Einlegung des Widerspruches gegen die Festsetzung der Verbands-
gemeindeumlage 2021 wird von Seiten des Stadtrates befürwortet.
TOP 8. Beabsichtigung Schließung der Geriatrischen Fachklinik in 
Baumholder: Beschlussfassung einer Resolution
Stadtbürgermeister Jung erläutert den Sachverhalt. Zum Stand der Sit-
zung ergibt sich folgende Planung durch die SHG.
• Die physikalische Therapie verbleibt in Baumholder und wird mit 

zwei Vollzeitkräften besetzt.
• Die Pneumologie verbleibt ebenfalls in Baumholder.
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Baumholder, Bürgerbüro, Zimmer 101, zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausliegen.
Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das Internetportal 
der Verbandsgemeinde Baumholder unter www.vgv-baumholder.de 
und über das Geoportal Rheinland-Pfalz, www.geoportal.rlp.de, elek-
tronisch abrufbar.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch per Mail an die E-Mail-
Adresse: verwaltung@vgv-baumholder.de vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen bleiben bei der Beschluss-
fassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes unberücksichtigt.
Eine persönliche Einsichtnahme ist dabei währen der o. g. Zeiten aus-
schließlich nach telefonischer Voranmeldung zwecks Terminvereinba-
rung und bei gleichzeitiger Anwesenheit von max. 2 Personen möglich. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass aus aktuellem Anlass in der 
Zeit der Corona-Pandemie die derzeit geltenden Abstand- und Hygiene-
regelungen anzuwenden sind, sowie eine Erfassung der Kontaktdaten, 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, erfolgt. Bei 
Zutritt ins Rathaus ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Desinfektions-
mittel stehen im Rathaus bei Bedarf zur Benutzung bereit.
Die Eingaben werden von der Ortsgemeinde Heimbach geprüft. Das 
Ergebnis der Prüfung wird mitgeteilt.

Heimbach, den 05.01.2022
gez. Saar, Ortsbürgermeister

Jagdgenossenschaft Reichenbach
Einladung

Zutritt nur mit 3G-Nachweis
Hiermit werden die Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Reichen-
bach zu einer Jagdgenossenschaftsversammlung eingeladen. Die Ver-
sammlung findet am Donnerstag, dem 27. Januar 2022, 19.00 Uhr, im 
Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach statt.

Tagesordnung:
1.) Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2019 und Entlastungser-

teilung des Jagdvorstandes
2.) Verwendung der Jagdpacht 2020 / 2021
3.) Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2020 und Entlastungser-

teilung des Jagdvorstandes
4.) Verwendung der Jagd 2021 / 2022
5.) Anfragen und Mitteilungen
Die Niederschrift über die Versammlung vom 27.01.2022 liegt in der Zeit 
vom 10.02 bis einschließlich 24.02.2022 zur Einsicht durch die Jagd-
genossen beim Jagdvorsteher aus.
Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundstückseigentümerinnen 
und Grundstückseigentümer des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Rei-
chenbach an.
Hinweis
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine Personen an der Sitzung 
teilnehmen, wenn sie Symptome einer Covid-19-Erkrankung, akute 
Atemwegserkrankungen oder einen akuten Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns haben.
Die Sitzung findet unter Beachtung der 3G-Regeln (geimpft, genesen 
oder getestet) statt. Entsprechende Nachweise sind am Eingang mit 
einem Identifikationsnachweis mit Lichtbild (z.B. Personalausweis, Füh-
rerschein) zum Abgleich vorzulegen und eine Registrierung mittels eines 
bereitgestellten Formulars zur Kontaktverfolgung vorzunehmen. Anti-
genschnelltests werden nur von hierfür zugelassenen Teststellen aner-
kannt (max. 24 Stunden), PCR-Tests (max. 48 Stunden). Der Nachweis 
durch Selbsttest wird nur anerkannt, wenn diese vor Ort durchgeführt 
wird. Das Testkit ist selbst mitzubringen. Um rechtzeitiges Erscheinen 
wird gebeten, um pünktlich mit der Sitzung beginnen zu können. Die 
Maskenpflicht entfällt erst, wenn unter Wahrung des Abstandsgebotes 
ein Sitzplatz eingenommen wird.

Reichenbach,12.01.2022
Gez. Peter Leonhard

Jagdvorsteher

Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13b BauGB ein-
zuleiten.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt die Ortsgemeinde 
Heimbach folgende Ziele:
In der Ortsgemeinde Heimbach der Verbandsgemeinde Baumholder 
besteht aufgrund der Attraktivität als Wohnort eine stetig hohe Nachfrage 
nach Wohnbauplätzen. Daher ist die Ortsgemeinde Heimbach bestrebt, 
geeignete Flächen für eine Wohnbebauung nutzbar zu machen.
Am südöstlichen Siedlungsrand von Heimbach, östlich der Straße „Auf 
Kiefern“, befindet sich eine bis jetzt noch unbebaute Potenzialfläche, die 
in zwei Bauabschnitten entwickelt werden könnte und insgesamt ca. 20 
Baugrundstücke umfassen soll. Die Ortsgemeinde plant den Erwerb der 
Grundstücke, so dass diese direkt für die Realisierung eines Gebietes zu 
Wohn-zwecken verfügbar wären.
Durch das Planvorhaben soll ein endgültiger Siedlungsabschluss in die-
sem Bereich geschaf-fen werden.
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt im Westen über die 
Straße „Auf Kiefern“ und ist gesichert. Die interne Erschließung soll über 
eine Ringerschließung erfolgen.
Die erforderlichen Stellplätze können vollständig auf den Grundstücken 
untergebracht wer-den.
Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich). Auf dieser Grund-
lage kann das Planvorhaben nicht realisiert werden. Zur Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Planung 
bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplanes.
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Baumholder stellt für 
das Plangebiet eine potenzielle Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungs-
gebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt, der Bebauungsplan ist 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Er umfasst insgesamt 
eine Fläche von ca. 1,5 ha.
Lageplan ohne Maßstab
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Auf Kiefern III“ in 
der Ortsgemeinde Heimbach, Verbandsgemeinde Baumholder

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Kata-
sterverwaltung; Aktualität der Geobasisinformationen: 11/2018; Stand 
Katastergrundlage: 07.11.2018; Bearbeitung Kernplan
Nach § 13b BauGB gilt bis zum 31. Dezember 2022 der § 13a BauGB 
entsprechend „für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des 
§ 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern, durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die 
sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.“ Die Fläche 
wird in das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB einbezogen, da 
Wohnnutzung geplant ist und sich die Fläche an den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil anschließt (Arrondierungsfläche).
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfüllt die Vorga-
ben, um gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen 
in das beschleunigte Verfahren) i.V.m. § 13a BauGB und § 13 BauGB im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt zu werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB und § 13a Abs. 3 
BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.
Gemäß §§ 13b, 13a, 13 und 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass die Bebauungsplanunterla-
gen in der Zeit von Donnerstag, 20.01.2022 bis einschließlich Mon-
tag, den 21.02.2022 während der allgemeinen Dienststunden bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder, Am Weiherdamm 1, 55774 

Ende des amtlichen Teils

Hinweis: 
Corona-krise

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.deDie Linus WittiCH Medien kg informiert

Für den Fall, dass ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus´ 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder verteilt werden kann, 
haben wir alle inhalte online freigeschaltet.
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Sprechzeiten in Idar-Oberstein nach Vereinbarung.

Schutzbund für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Infos: ...................................................................................... 0671/44515
Internet: www.impfschutzverband.de
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Regenbogen e.V.
Selbsthilfegruppe der Behinderten im Landkreis Birkenfeld
1. Vorsitzende: Walburga Frick ....................................... Tel. 06855/6739
2. Vorsitzende: Christa Gerhard ......................................Tel. 06782/3609

Stefan-Morsch-Stiftung - Hilfe für Leukämie- und 
Tumorkranke

Die Stiftung ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Sie 
wirbt dafür, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren und ist 
Ansprechpartner für Leukämiepatienten und ihre Angehörigen.
Infos unter: 06782/99330, www.stefan-morsch-stiftung.de oder info@
stefan-morsch-stiftung.de

Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Obere Nahe

Sie erreichen uns:
Zentrale Wasenstraße 21  Tel. 06781/5163500
Suchtberatung Pappelstraße 1  Tel. 06781/5163530
Schuldnerberatung Pappelstraße 3  Tel.06781/5163560
www.diakonie.obere-nahe.de...................................Fax: 06781 -507015
Sozial- und Lebensberatung, Schuldnerberatung, Schwangerschaftsbe-
ratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesetzliche Betreuungen, 
Suchtberatung, Kurvermittlung, Soziale Servicestelle. Die Beratung ist 
vertraulich und kostenlos.

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-  
Beratungsdienst „ Obere Nahe“

Beratung und Hilfe Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen, 
Information zur Patientenverfügung, Trauercafé
Nähere Informationen unter Tel: 06781/5091170 sowie im Internet unter 
www.hospizdienst-obere-nahe.de
 -Anzeige-

Kirchliche Sozialstation Baumholder/Birkenfeld e.V.
Ambulante Pflege

Schönenwaldstr. 1, 55765 Birkenfeld
Tel. 06782/981250 für alle Orte in der Verbandsgemeinde Birkenfeld 
und Baumholder
Wir haben 24 Stunden Bereitschaftsdienst auch an Wochenenden und 
Feiertagen.

Kulturzentrum Goldener Engel
Öffnungszeiten Museum:
Dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 06783 – 7043950 oder Stadtbüro 06783 - 981140
Öffnungszeiten Tourist Information:
Montags bis donnerstags von 09:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043951
Öffnungszeiten Stadtbücherei:
Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr
Donnerstags von 16:30 bis 18:30 Uhr
Ab Februar samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043952

Kirchliche NachrichtenKirchliche Nachrichten

Katholische Gottesdienste
Samstag, 15.1.,
Ruschberg: 17.30 Uhr Messfeier
Sonntag, 16.1.,
Rückweiler: 09.30 Uhr Messfeier
Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist weiterhin erfolrderlich.
Es gilt die 3G Regelung. Bitte bringen Sie den entsprechenden Nach-
weis mit.

BBereitschaftsdiensteereitschaftsdienste

Sportgruppe für Diabetiker Birkenfeld
montags, um 19.00 Uhr treffen sich Diabetiker in der Aula des Gymnasi-
ums in Birkenfeld, um gemeinsam Sport zu treiben.
Ansprechpartner: Gabi Klensch .......................................  06787/98959

Selbsthilfegruppe Diabetes Oberkirchen
Treffen: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Vital-Center Oberkirchen, 
Rosenstraße 4
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ........... Telefon 06855/825

Selbsthilfegruppe Birkenfeld der Alzheimer-Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz

trifft sich jeden 3. Donnerstag im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr.
Wir sind eine offene Gruppe und jeder ist willkommen reinzuschauen.
Ansprechpartner:
Susanne Saar ........................................................................ 06783/7880

Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
des Gesundheitsamtes

Idar-Oberstein
für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen in einer 
psychosozialen Belastungs- und Krisensituation, Menschen mit Sucht-
problemen (Alkohol, Medikamente), altersgebrechliche und altersver-
wirrte Menschen sowie deren Angehörige im Rahmen der gesetzlichen 
Schweigepflicht
dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr im Haus der Beratung, Schlossallee 2, 
55765 Birkenfeld ......................................................... Tel. 06782/15-580

Selbsthilfe Team Schlafapnoe Idar-Oberstein und 
Umgebung

Informationen über Schlafmüdigkeit am Tag, Sekundenschlaf am Steuer, 
Schnarchen und gefährliche Atemaussetzer.
Treffen an jedem letzten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr
Info-Tel.: ............................................................................. 06784/980034

Treffen Selbsthilfegruppe ILCO
Die ILCO-Gruppe Birkenfeld trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat 
um 14.30 Uhr im Casino der Elisabeth-Stiftung. Menschen mit Darm-
krebs, künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung und 
Interessierte sind eingeladen.
Nähere Informationen unter Tel: 06855/1050 und 06788/829 sowie im 
Internet unter: www.ilco.de

Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück
Die Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, um 19.00 Uhr, im Gesundheitsamt St. Wendel, Ein-
gang hinten im Hof. Mehr Infos unter www.burnout-selbsthilfegruppe.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 48, 54290 Trier
Büro: .................................................................................. 0651/97044-0
Fax: .................................................................................. 0651/97044-12
Beratung und Information für Infizierte, deren Angehörige und Men-
schen, die Fragen zu AIDS haben:  ....................................... 0651/19411
Büro- und Beratungszeit:
Montag, Dienstag, Donnerstag ...................................  09.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ......................................................................  09.00 - 19.00 Uhr
Freitag .........................................................................  09.00 - 13.00 Uhr

Weisser Ring Opferhilfe
Hilfe für Opfer von Straftaten
Außenstelle Birkenfeld:  .............................................Tel. 0176/75809488
bundesweite Notruf-Nr ................................................................  116006

Kriminalprävention
Sicherheitsberatung für Senioren und Interessenten
im Landkreis Birkenfeld ................................................ Tel. 06782-15300

Haus der Beratung
Beratungsangebote:
- Erziehungsberatung, - Lebensberatung, - Familienberatung, -Beratung 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, - Beratung von jungen Mig-
ranten, - Paarberatung, - Trennungs- und Scheidungsberatung, - Dro-
genberatung, - Beratung von pädagogischen Fachkräften
Kontakt: Haus der Beratung, Schlossallee 2,
55765 Birkenfeld ...........................................................Tel. 06782/15250
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:  ...................................................................... 8.30 - 16.00 Uhr
Fr.: .........................................................................  08.30 Uhr - 12.00 Uhr
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oder einer anderen Person hieraus eine Gefahr für Leben, Gesundheit, 

persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange erwachsen 

kann.

Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag 

verlängert werden. Es entsteht keine Verwaltungsgebühr.

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Baumholder, den 07.01.2022

Werde Teil eines tollen Teams

Der Bürgerbus... 

...braucht Ihre Hilfe! 

  ...sind gerne unterwegs oder....

  ...möchten sich ehrenamtlich engagieren?
Sie....

  ...haben einen Führerschein Klasse B?

  ...sind ein Organisationstalent am Telefon?

  ...„können“ gut mit Menschen?
  ...wollen ?Teil eines tollen Teams sein

Helfen Sie, damit der Bürgerbus weiter rollen kann!

Dann suchen wir genau Sie!

Weitere Infos erhalten Sie bei der VG Baumholder unter:

www.vgv-baumholder.de

Verbandsgemeinde Baumholder
Jessica Zimmer - 06783-8116 oder 

Wir stellen ein ...

In der Verbandsgemeinde Baumholder ist ab 
01.02.2022 die Stelle als

Bachelor of Engineering (m/w/d)
oder

Diplomingenieur*in FH (m/w/d)
Fachrichtung Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft

im Fachbereich 3 - Planung und Bauwesen
zu besetzen.

Zu den Aufgabenschwerpunkten gehören die Ausschreibung und 
Bauleitung von Straßenbau- Kanal- und Wasserleitungsarbeiten die 
Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Klär- und Abscheideranlagen 
sowie Anlagen der Trinkwasserversorgung.
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit suchen wir einen Mitarbeiter/eine 
Mitarbeiterin, der/die sowohl Freude an einer abwechslungsreichen 
und eigenverantwortlichen Tätigkeit mitbringt und dienstleistungs- 
und teamorientiert arbeiten kann.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD).

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie sich bitte mit 
aussagefähigen Unterlagen - bevorzugt per E-Mail - bis spätestens 
28.01.2022 bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder
55774 Baumholder, Am Weiherdamm 1
E-Mail: verwaltung@vgv-baumholder.de

Ev. Kirchengemeinde Baumholder und 
Ruschberg

Gottesdienste:
16.01.2022, Baumholder, 10.15 Uhr Gottesdienst mit Konfirmanden
Tafel:
Mittwochs 10.00 bis 11.00 Uhr Kath. Pfarrheim
Pflegestützpunkt:
Mittwochs ab 14 Uhr Sprechstunde Ev. Pfarrhaus, Tel. 06782/9848612
Sprechstunde Diakonisches Werk:
Nach telefonischer Vereinbarung, 06781/5163500

Ev. Kirchengemeinde Reichenbach
Gottesdienst:
Sonntag, 16.01.2022, 9 Uhr Ev. Kirche Hammerstein

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Baumholder, In der Schwärzgrub 27
Mittwoch: 12.01.22
19.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag: 16.01.22
10.00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch: 19.01.22
19.30 Uhr Gottesdienst

Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein 
K.d.ö.R.

Feierstunde „Über die Freiheit“
Sonntag, den 16. Januar 2022, 10:15 Uhr
Am Sonntag, den 16. Januar 2022 befasst sich die erste Feierstunde des 
Jahres mit dem Thema „Freiheit“. Was versteht man unter Freiheit, wann 
ist man frei im eigenen Handeln und Denken und was bedeutet Freiheit 
in der Religion? Diese Fragen werden in der Feierstunde thematisiert.
Die Feierstunde findet um 10.15 Uhr im Gemeindezentrum der Freireligi-
ösen Gemeinde Idar-Oberstein (Mainzer Str. 171, 55743 Idar-Oberstein) 
statt. Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen.
Achtung: Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regelung 
statt, bringen Sie daher bitte unbedingt Ihren entsprechenden Nachweis 
mit (ausgenommen davon sind Kinder bis 12 Jahre und drei Monate). Es 
gilt die Maskenpflicht.
Auf Grund der neuesten CoBeLVO ist die Teilnehmer*innenzahl auf 51 
Personen begrenzt, eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich 
(Telefon 06781-25393 oder E-Mail rittmann.frg-io@web.de).

VerbandsgemeindeVerbandsgemeinde

Auskunfts- und Übermittlungssperre nach 
dem Bundesmeldegesetz

Wenn Sie aus bestimmten Gründen nicht möchten, dass persönliche 
Daten von Ihnen übermittelt werden, haben Sie die Möglichkeit, eine 
Auskunfts- oder Übermittlungssperre gemäß dem Bundesmeldegesetz 
(BMG) zu beantragen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Übermitt-
lungssperren und Auskunftssperren.
Folgende Übermittlungssperren können beim Bürgerbüro der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Baumholder beantragt werden:
• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt 

für das Personalmanagement der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 Satz 1 
BMG in Verbindung mit (i.V.m) § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz)

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 
Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk (§ 
50 Abs. 5 i.V.m § 50 Abs. 2 BMG)

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchver-
lage (§ 50 Abs. 5 i.V.m § 50 Abs. 3 BMG)

• - Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige 
Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen 
Person angehören (§ 42 Abs. 3 Satz 2 i.V.m § 42 Abs. 2 BMG)

• Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wäh-
lergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 i.V.m § 
50 Abs. 1 BMG)

Die Übermittlungssperre hat so lange Bestand im Melderegister, bis sie 
widerrufen wird. Es entsteht keine Verwaltungsgebühr.
Die Auskunftssperre (nach § 51 Abs. 1 BMG) wird auf Antrag einge-
tragen, wenn die betroffene Person glaubhaft macht, dass Tatsachen 
vorliegen, die eine Annahme rechtfertigen, dass durch eine Auskunft ihr 
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Zusammen mit Ortsbürgermeister Rouven Hebel nahm die Betreiberin 
der Automaten, Anke Fess, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Gün-
ter Domprobst die Automaten in Betrieb. Es handelt sich dabei um einen 
sogenannten „Regiomaten“ und einen Pizzaautomaten.
In dem Regiomaten werden Lebensmittel angeboten, darunter teilweise 
Produkte wie Eier oder Nudeln, die Anke Fess im eigenen Betrieb her-
stellt. Sie betreibt seit etwa 10 Jahren den „Hof am Forst“ in Berschwei-
ler zusätzlich noch einen zweiten Hof in Althornbach. Auf dem Hof in 
Berschweiler befindet sich das Lager und der Vertrieb des Betriebes, 
der sich schwerpunktmäßig auf die Produktion von Eiern und Geflü-
gel ausgerichtet hat. Die Hühner werden in Althornbach gehalten. Von 
dort stammen die Freilandeier, die jetzt im Regiomaten in Berschweiler 
angeboten werden. Die angebotenen Bio-Eier kauf Anke Fess aus einem 
Betrieb in der Eifel zu. Ergänzt werden die Produkte aus eigener Her-
stellung durch Wurstwaren von regionalen Metzgereien, Getränke und 
Süßwaren.
Neben dem Regiomaten hat Anke Fess einen Pizzaautomaten aufge-
stellt, bei dem innerhalb von 4 - 5 Minuten eine Tiefkühlpizza zuberei-
tet wird. Dabei können die Kunden zwischen zwei Pizzasorten wählen. 
Vollautomatisch wird die Pizza dem Tiefkühlfach entnommen, über ein 
Förderband und einen Aufzug in den Backofen befördert, um dann letzt-
endlich frisch gebacken in einem isolierten Pizzakarton ins Ausgabefach 
transportiert zu werden.
Bezahlen können die Kunden am Pizzaautomaten mit Münzgeld oder 
Kartenzahlung. Der Regiomat akzeptiert dagegen nur Bargeld in Form 
von Geldscheinen und -münzen und kann auch dazu genutzt werden, 
Scheine in Münzen zu wechseln, die dann wiederum am Pizzaautoma-
ten benutzt werden können.
Seit der Inbetriebnahme der Automaten sind mittlerweile 3 - 4 Wochen 
vergangen. Anke Fess war überrascht, wie gut die Automaten in die-
ser kurzen Zeit bereits angenommen worden sind. Sie will das Ange-
bot kurzfristig noch um Milch, Butter, Schnittkäse und Aufschnittwurst 
ergänzen. Sie und ihr Lebensgefährte sind aber auch offen für Ideen und 
Anregungen aus der Bevölkerung für die Produktausstattung des Auto-
maten. Auch die Aufstellung eines zweiten Automaten zur Ausweitung 
der Produktpalette kommt für sie bei Bedarf in Frage. Zu erreichen ist 
Anke Fess unter der Telefonnummer 06783-1892190 oder unter „anke-
fess@web.de“.
Ortsbürgermeister Rouven Heben freute sich über die Inbetriebnahme 
der Automaten und die dadurch weiter verbesserte Infrastruktur der 500 
Seelen-Gemeinde. Er teile bei dieser Gelegenheit auch mit, dass der 
Gemeinde von einer regional ansässigen Eisdiele ein Angebot vorliegt, 
am gleichen Standort zusätzlich einen Eisautomaten zu installieren. 
Damit wird sich der Rat der Ortsgemeinde in seiner nächsten Sitzung 
beschäftigen. (gf)

Günter Domprobst, Anke Fess und Rouven Hebel (v.l.n.r.) bei der Inbe-
triebnahme der Automaten  Foto: Volker Gutendorf

Absage der geführten Wanderungen  
im Januar

Aufgrund der aktuellen, anspannten Situation müssen wir leider auch 
die Wanderungen, die für den 15. und 22. Januar 2022 geplant waren, 
absagen.

Wir hoffen, auf einen Neustart der 
Wanderungen im Februar 2022 mit 
folgenden Wanderungen:
• Samstag, 13. Februar 2022 
„Winterwandern über die Westri-
cher Höhen“ ab Eckersweiler mit 
Wanderführer Peter Bohr
• Samstag, 26. Februar 2022 
„Mit Schuss durch die Altstadt- 

Glühweinwanderung durch die Altstadt von Baumholder“ mit Wan-
derführer Ernst Schmitz

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Eine Auszeit im Winter?  
Gemeinsame Zeit genießen?

Die Gastgeber der Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald erwarten 
Sie schon mit speziellen Übernachtungsangeboten extra zur Winterzeit. 
Geführte Fackel- und Winter-Wanderungen mit zertifizierten Natur- u. 
Landschaftsführern bieten atemberaubende Naturerlebnisse besonders 
im Winter. Die neue Broschüre gibt es kostenlos in allen Tourist-Infos der 
Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald sowie bei allen teilnehmen-
den Gastgebern. Oder einfach online lesen oder per Mail bestellen unter:
https://www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de

BaumholderBaumholder

Besuche im Museum Goldener Engel
Der Besuch des Museums im Januar und Februar 2022 ist nur mit vor-
heriger telefonischer Anmeldung möglich.
Gruppenbesuche mit Führungen gibt es für bis zu 10 Personen ebenfalls 
nach Terminabsprache. Der Besuch des Museums ist unter Einhaltung 
der 2G-Regel möglich. Anmeldungen: Stadtbüro Mo.-Fr. morgens von 
8:00 bis 12:00 Uhr, Tel. 06783-981140. Tourist-Info Mo.-Do. morgens 
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Tel. 06783-7043950
oder über info@museum-goldener-engel.de

BerschweilerBerschweiler

Regiomat und Pizza-Automat an Bauersch 
Platz in Betrieb genommen

Bereits kurze Zeit nach dem Umzug des Buswartehäuschens von der 
Haltestelle „Im Hahn“ auf „Bauersch Platz“ in der Ortsmitte (die WR 
berichtete bereits), wurden dort kürzlich zwei Verkaufsautomaten in 
Betrieb genommen.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Stadt Baumholder  
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Stadt BaumholderHauptstraße 1055774 Baumholder 
 

An alle  

Bürgerinnen und Bürger  

der Stadt Baumholder 
                Tel.:  (06783) 98 11 40 

                Fax.: (06783) 98 11 41 

                E-Mail: info@baumholder.de 

                www.baumholder.de 

 

          Baumholder, im Januar 2022 

 

Informationen des Stadtbürgermeisters zum Glasfaserausbau in der Stadt Baumholder  

 

 
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,  

 

die Vermarktungsphase hat derzeit eine Zielerreichung von 25 % und um den Glasfaserausbau für die Stadt 

Baumholder Wirklichkeit werden zu lassen, benötigen wir bis zum 14.02.2022 noch weitere Bürgerinnen und 

Bürger, die sich für einen modernen und zukunftsweisenden Glasfaseranschluss entscheiden. Für mich stellt sich 

die Frage, ob (1.) eine ausreichende Information zum Thema Glasfaserausbau stattgefunden hat und (2.) die 

Nachteile bewusst sind, wenn es nicht zu einem Glasfaserausbau kommt.  

Für die Schnellentschlossenen gab es (3.) einen Frühbucherrabatt.  

 

(1.) Kurz Informationen zum Thema Glasfaserausbau 

- Kein „Monopol“ von einem Anbieter; kann nach zwei Jahren von anderen Anbietern genutzt werden. 

- Zukunftsweisende Technik; keine Begrenzung der Bandbreiten.  

- Wertsteigerung der eigenen Immobilie! 

Egal, ob als Eigentümer für sich selbst, als Vermieter oder als Mieter. Jeder benötigt in wenigen Jahren einen 

gewissen digitalen Standard.  

Um auch weiterhin als Wohn- und Geschäftsstandort zukünftig attraktiv zu bleiben, benötigt die Stadt 

Baumholder den digitalen Ausbau.  

- Viele Orte in der Verbandsgemeinde Baumholder sowie im Kreis Birkenfeld haben bereits diesen wichtigen 

Schritt erfolgreich absolviert. Und Baumholder?? 

- Bereits ab 40 % abgeschlossener Verträge erfolgt der Ausbau kostenlos.  

 

(2.) Nachteile, wenn wir jetzt den Anschluss verpassen:  

- Die Stadt kann einen solchen Ausbau später alleine nicht stemmen.  

- Wann eine nächste Förderung wieder kommt, weiß man nicht; frühestens in 5-10 Jahren. Ob dann aber - wie 

jetzt - das gesamte Stadtgebiet versorgt werden kann, ist fraglich.  

- Bei einer späteren Förderung ist mit Kosten von ca. 10 % für die Stadt zu rechnen.  

- Unsere Stadt bleibt nicht mehr attraktiv für junge Menschen und Unternehmen. Die Schlussfolgerung sind 

Wegzug, Standortwechsel und dadurch Arbeitsplatzverluste.  

 

(3.) Frühbucherrabatt  

- Die ersten Kunden haben bereits einen Gutschein in Höhe von 30,00 € von Deutsche Glasfaser erhalten. 

Dieses Geld kann bis zum 31.01.2022 nach Vorlage des Gutscheines im Stadtbüro bar abgeholt werden. 

Nicht abgeholtes Geld wird den beiden Kindergärten in der Stadt Baumholder als Spende zukommen.  

 

Ich hoffe, ich konnte noch vorhandene Zweifel zerstreuen.  

Helfen Sie also mit, unsere Stadt zukünftsfähig zu machen! 

 

 

Ihr Stadtbürgermeister  

Günther Jung 
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MettweilerMettweiler

Bekanntmachung des Ergebnisses der Sit-
zung des Wahlausschusses  

der Ortsgemeinde Mettweiler
zur Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl der/des Ortsbürgermeis-
terin/Ortsbürgermeisters am 20. Februar 2022
I.
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Mettweiler stellte in seiner Sit-
zung am 03.01.2022 fest, dass für die Wahl der/des Ortsbürgermeis-
terin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Mettweiler am 20.02.2022 
kein Wahlvorschlag eingereicht wurde.
II.
Gemäß § 53 Abs. 2 der Gemeindeordnung findet die für den 20.02.2022 
anberaumte Wahl nicht statt.
Die/der Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister wird nach den Bestim-
mungen des § 40 Gemeindeordnung durch den Ortsgemeinderat 
gewählt.

Mettweiler, den 12.01.2022
gez.

Jens Kneller
Erster Beigeordneter und Gemeindewahlleiter

Einweisung am Defibrillator im Dorfgemein-
schaftshaus Mettweiler

Die Gemeinde Mettweiler hat einen Defibrillator angeschafft.
Dieser ist frei zugänglich und befindet sich am Haupteingang des Dorf-
gemeinschaftshauses.
Am Sonntag, den 16.01.2022 möchten wir nun gerne eine Ersteinwei-
sung am Gerät durchführen.
Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes recht herzlich ein-
geladen.
Bei dieser Einweisung, die ca. 1.5 Stunden dauert, wird auf die Hand-
habung des automatisierten, externen Defibrillator (AED) eingegangen 
und bei weiterem Interesse besteht auch die Möglichkeit einer kurzen 
Trainingssequenz.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wir bieten am 16.01.2022 insgesamt vier mögliche Zeiträume an:
09.00 - 11.00 Uhr
11.00 - 13.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr
Zur besseren Planung und Einteilung der Gruppen bittet die Gemeinde 
um eine Anmeldung bei Jens Kneller unter der 06783 1850847.
Die AED Einweisung und das Training wird in Zusammenarbeit mit Herrn 
Christoph Lind stattfinden.
Herr Lind ist ausgebildeter Notfallsanitäter und unter anderem auch Ins-
tructor für Erst- und Frühdefibrillation.
Die Gemeinde Mettweiler freut sich auf zahlreiches Erscheinen.

Sitzung des Ortsgemeinderates Mettweiler 
am 09.11.2021

B. Öffentlicher Teil
TOP 1. Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Entlastungserteilung
a) Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 

und Ausgaben
b) Feststellung des Jahresabschlusses
c) Entlastungserteilung
Sach- und Rechtslage:
Den Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt führte das älteste Ratsmit-
glied Frank Henn.
Die zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 notwendigen Unterlagen 
(Anhang zur Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anlagen-
nachweis, Hauptabschlussübersicht, Forderungs- und Verbindlichkei-
tenübersicht sowie Buchungsbelege) des Gemeindehaushaltes wurden 
durch die Verbandsgemeindeverwaltung vorab vorgelegt.
Mit der Einladung zu dieser Sitzung erhielten die Ratsmitglieder den für 
das Haushaltsjahr 2020 erstellten Rechenschaftsbericht, die Schluss-
bilanz zum 31.12.2020 übersandt sowie die Aufstellung der über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben. Hieraus ist u.a. fol-
gendes zu entnehmen:

FrauenbergFrauenberg

HahnweilerHahnweiler

Sitzung des Gemeinderates Hahnweiler
am Montag, den 24.01.2022

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Dorfgemeinschaftshaus Hahnweiler
Ort: Hauptstraße 4, 55776 Hahnweiler

Tagesordnung

A. Nichtöffentlicher Teil:
1. Belegprüfung im Rahmen der Jahresrechnung 2020
B. Öffentlicher Teil:
1. Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Entlastungserteilung

a) Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen
b) Feststellung des Jahresabschlusses
c) Entlastungserteilung

2. Anfragen und Mitteilungen
3. Einwohnerfragestunde

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Heiko Bier
Ortsbürgermeister

Sitzung  
des Ortsgemeinderates Hahnweiler

am 10.12.2021
Die Sitzung war öffentlich.
TOP 1. Sanierung der Friedhofmauer
Der Vorsitzende war beauftragt Angebote zur Sanierung der Friedhofs-
mauer einzuholen. Es liegt ein Angebot vor: Fa. Müller, Rückweiler.
TOP 2. Sanierung der Hauptstraße
Die Sanierung der Hauptstraße wird gemäß Kostenaufstellung rd. 
30.000 € kosten. Vom Landkreis hat die Ortsgemeinde bereits 22.000 € 
erhalten, die als Rücklage gebucht wurden.Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig die Kosten für die Sanierung im kommenden Haushalt zu 
berücksichtigen, wobei letztlich von der Gemeinde noch rd. 10.000 € 
zusätzlich aufzubringen wären.
TOP 3. Einwohnerfragestunde
Zwei anwesende Einwohner stellten die Frage, ob es möglich sei, die 
Ortsdurchfahrt Hahnweiler zu einer 30 km/h-Zone zu erklären.Es gelte 
durchgehend die Rechts-Vor-Links Regelung, die aber weitestgehend 
nicht eingehalten werde. Alternativ könnte eine entsprechende Beschil-
derung vorgenommen werden.
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gelegt. Gemäß § 29 LWaldG ist der Wirtschaftsplan nach den Zielset-
zungen, Bedürfnissen und Wünschen der Ortsgemeinde im Rahmen des 
Betriebsplanes aufzustellen. Abweichungen vom beschlossenen Wirt-
schaftsplan sind nur im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde möglich. 
Die Ortsgemeinde beschließt über den Wirtschaftsplan als Bestandteil 
ihres Haushaltsplanes. Der Haushaltsplan wiederum ist gemäß § 97 
Abs. 2 GemO spätestens einen Monat vor Beginn des Kalenderjahres 
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Daher ist es alleine aus haushalts-
rechtlicher Sicht unabdingbar, dass der Forstwirtschaftsplan deutlich 
vor Beginn des neuen Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Zu 
beachten ist in diesem Sinne auch, dass eine Auftragsvergabe ohne 
beschlossenen Forstwirtschaftsplan grundsätzlich nicht erfolgen darf. 
Ausnahmen hierzu kommen lediglich bei notwendigen Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen oder bei Gefahr in Verzug in Betracht.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Mettweiler beschließt, dass der Forstwirtschaftsplan 
in Zukunft spätestens 2 Monate vor Beginn des jeweiligen Wirtschafts-
jahres der Ortsgemeinde vorgelegt werden soll. Ohne einen beschlosse-
nen Forstwirtschaftsplan dürfen in dem jeweiligen Jahr, abgesehen von 
notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen oder bei Gefahr in Ver-
zug, keine neuen Maßnahmen im Gemeindewald durchgeführt werden.
TOP 4. Beratung über Termin der Ortsbürgermeisterwahl
Die Ortsbürgermeisterin Ute Theiß hat ihr Amt als Ortsbürgermeisterin 
wegen Wegzugs aus der Ortsgemeinde Mettweiler zum 31.10.2021 
niedergelegt. Es ist daher ein bzw. eine neue/er Ortsbürgermeister/in 
zu wählen. Der Wahltermin selbst wird von der Aufsichtsbehörde fest-
gelegt, jedoch kann die Ortsgemeinde hier entsprechende Wünsche 
äußern. Wahlsachbearbeiter Triston Mai erläuterte dem Gemeinderat 
die im Zusammenhang mit dem Wahltermin stehenden Fristen, die zu 
beachten sind. In Bezug auf die Weihnachtsfeiertage ist zu berücksich-
tigen, dass diese Fristenden nicht mit den Feiertagen kollidieren. Unter 
Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte schlägt die Verwaltung vor, 
den 20. Februar 2022 als Wahltermin zu wählen. Eine etwaige Stichwahl 
könnte dann am 06. oder 13. März 2022 stattfinden. Der 20. Februar 
würde zwar außerhalb der grundsätzlich geltenden drei Monatsfrist lie-
gen, jedoch hat die Kommunalaufsicht bereits signalisiert, dass sie unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten dies toleriere.
Nach kurzer Diskussion, in der der Sachbearbeiter Mai und Büroleiter 
Specovius für Fragen aus dem Rat zur Verfügung standen, fasste der 
Gemeinderat folgenden Beschluss:
Als Termin für die Wahl des Ortsbürgermeisters / der Ortsbürgermeis-
terin schlägt der Gemeinderat Mettweiler vor den 20. Februar 2022 zu 
wählen. Etwaiger Termin für die Stichwahl sollte der 06. März 2022 sein.
TOP 5. Anschaffung eines Ordnerschrankes für den Sitzungsraum
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Akten der Ortsgemeinde Mett-
weiler mittlerweile einen Umfang erreicht hätten, so dass sie nicht mehr 
in den vorhandenen Schränken untergebracht werden könnten. Eine 
offene Lagerung der Gemeindeakten hielt er für nicht opportun.
Deshalb schlug er vor einen weiteren Schrank für die Ordner der Gemein-
deverwaltung anzuschaffen, der abschließbar sei. Ein entsprechendes 
Angebot für einen solchen Schrank beläuft sich auf 140,82 Euro.
Nach kurzer Diskussion beschließt der Gemeinderat den Ordnerschrank 
für den genannten Preis anzuschaffen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung fand die Belegprüfung im Rahmen 
der Jahresrechnung 2020 statt. Des Weiteren wurde der Gemeinderat 
über den Sachstand zur Verpachtung der Gaststätte im Dorfgemein-
schaftshaus“ informiert.

Sitzung des Gemeinderates Mettweiler
am Mittwoch, den 19.01.2022

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Dorfgemeinschaftshaus Mettweiler
Ort: Dennerbach 4, 55777 Mettweiler
Tagesordnung
a. Öffentlicher Teil

1. Wahl einer Ortsbürgermeisterin / eines Ortsbürgermeisters- Ernen-
nung-Vereidigung-Einführung ins Amt

2. Annahme einer Spende
3. Instandsetzung eines Feldweges
4. Unterhaltungsarbeiten an einem Bachbett
5. Baumpflegearbeiten in der Ortslage
6. Anfragen und Mitteilungen
B. Nichtöffentlicher Teil

1. Pachtangelegenheiten
2. Personalangelegenheiten
3. Anfragen und Mitteilungen

gez. Jens Kneller
Erster Beigeordneter

Die Schlussbilanz der Ortsgemeinde Mettweiler schließt in Aktiva 
und Passiva mit einer Bilanzsumme von 2.696.451,01 € ab (Vorjahr 
2.727.356,27 €). Das Sachanlagevermögen beträgt 2.604.091,16 € (Vor-
jahr = 2.668.743,31 €). Die wesentlichsten Vermögensgegenstände sind 
der Gemeindewald mit 1.078.219,76 €, das Infrastrukturvermögen mit 
718.336,00 €, und das übrige Grundvermögen mit 794.366,40 € (darin 
enthalten das Dorfgemeinschaftshaus mit 406.075,60 €).
Die Finanzanlagen betragen 3.700,00 €. Es handelt sich hierbei um den 
Anteil der Ortsgemeinde an der AÖR mit 3.000 € und KSG mit 700 €.
Das Umlaufvermögen weist die Forderungen zum 31.12.2020 aus. Zum 
Bilanzstichtag 2020 bestehen gegenüber der Verbandsgemeinde (im 
Rahmen der Einheitskasse) Forderungen in Höhe von 82.027,20 € (bis-
her in Höhe von 30.935,35 €).
Es wird ein positives Eigenkapital von 1.975.539,81 € (Vorjahr: 
1.965.009,62 €) ausgewiesen. Das Eigenkapital hat sich im Haushalts-
jahr 2020 aufgrund des Jahresüberschusses um 10.530,19 € erhöht 
(Vorjahr Jahresüberschuss von 16.476,73 €).
Die Veränderungen bei den Sonderposten resultieren hauptsächlich aus 
den analog zu den Abschreibungen vorgenommenen Auflösungen. Der 
Bestand der Sonderrücklage „Dorffest“ beträgt 10.863,07 €, der der 
Sonderrücklage „Feldwegeunterhaltung“ 45.194,76 €.
Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen bestehen 
zum Jahresende in Höhe von 34.280,18 €. Es bestehen Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen von 17.410,15 € (es handelt sich 
hierbei überwiegend um Unternehmerrechnungen die noch das Jahr 
2020 betrafen aber erst nach dem Bilanzstichtag zur Begleichung einge-
reicht wurden). Gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde 
bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.
In der Ergebnisrechnung ist ein Jahresüberschuss von 10.530,19 € 
ermittelt. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Verbes-
serung von 20.932,38 €. Die Verbesserung beruht auf Mehr-Einnahmen 
bei der Schlüsselzuweisung und Steuern sowie Bundeswaldprämie. Die 
fixen Aufwendungen blieben weitgehend im Rahmen der Haushaltsan-
sätze.
Die im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis- und Finanzhaushalt entstande-
nen Haushaltsüberschreitungen wurden erläutert.
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen nach § 100 
der Gemeindeordnung belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 2.578,54 
€ und im Finanzhaushalt auf 6.557,33 €.
Beim Produkt 5551 Forstwirtschaft beläuft sind das Ergebnis auf 
3.121,11 €. Überplanmäßige Aufwendungen sind hier nicht entstanden. 
Für die Verbesserung ist bedingt durch die Bundeswaldprämie (14.070 
€).
In der Finanzrechnung wird zum Bilanzstichtag eine Zunahme des Zah-
lungsmittelbestandes von 51.092,36 € ausgewiesen. Dies ist einer Ver-
besserung gegenüber der Planung von 50.687,36 €. Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse bestehen nicht. Die Mehreinahmen sind 
zum größten Teil beim Bundeswaldprämie und auch bei Steuern und 
der Schlüsselzuweisung entstanden. Investitionen wurden im geringeren 
Maße als geplant getätigt. Ausgaben entstanden für den Erwerb und die 
Aufstellung eines Defibrillators (Dorfgemeinschaftshaus) (1.154,54 €).
Die vorgelegten Belege wurden vor dieser Sitzung ausführlich geprüft. 
Die Überprüfung des Jahresabschlusses 2020 der Ortsgemeinde Mett-
weiler führte zu keinen Beanstandungen.
Der Ortsgemeinderat fasst daher folgende Beschlüsse:

a) Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
für das Haushaltsjahr 2020 werden, soweit dies noch nicht gesche-
hen ist, gemäß § 100 Gemeindeordnung (GemO) genehmigt.

b) Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde 
Mettweiler wird gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 der GemO festgestellt.

c) Der Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten - soweit sie in 2020 
die Vertretung geführt haben - sowie dem Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Baumholder wird nach § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO 
für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt.
(die Beigeordneten Jens Kneller und Carsten Weingarth haben gem. 
§ 110 Abs. 4 GemO bei der Beschlussfassung nicht mitgewirkt.)

TOP 2. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2022
Sachverhalt:
Es ist geplant 640 fm einzuschlagen, bei einem Verkauf von 569 fm.
Insgesamt wird im Forstwirtschaftsplan mit:
Eine Erläuterung über die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2022 
wurde dem Ortsgemeinderat im Vorfeld übermittelt. Der Revierförster 
Herr Kreuz kann allerdings aus terminlichen Gründen nicht an der heuti-
gen Sitzung teilnehmen um die Maßnahmen näher zu erläutern.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2022 zu.
TOP 3. Beratung und Beschlussfassung Vorlage Forstwirtschafts-
plan
In den letzten Jahren wurde der Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde 
Mettweiler häufig erst nach Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres vor-
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Julia Klöckner MdB: Der Bundespräsident 
hat sich in seiner Amtsführung bewährt

Die CDU wird den amtierenden Bun-
despräsidenten Dr. Frank-Walter 
Steinmeier bei einer erneuten Kan-
didatur für das Amt des Staatsober-
hauptes unterstützen. Dazu erklärt die 
heimische Abgeordnete Julia Klöck-
ner MdB, die selbst an der Bundes-
versammlung teilnehmen wird:
„In einer Zeit, in der der Zusammen-
halt unserer Gesellschaft auf eine 
harte Probe gestellt wird, in einer Zeit, 
in der Auseinandersetzungen härter 

werden und der Umgang mit der Pandemie zu Polarisierungen führt, 
braucht es eine zusammenführende Kraft an der Staatsspitze. Weder 
Partei- noch Symbolpolitik sind hier gefragt. Der Umgang mit dem 
höchsten Amt in unserem Staat ist auch eine Stilfrage. Deshalb unter-
stützen wir eine zweite Amtszeit des amtierenden Bundespräsidenten 
Steinmeier. Er steht für Stabilität, Empathie und klare Haltung. Sein 
Ansehen im In- und Ausland ist hoch. Das wollen wir würdigen und ihn 
bei der Bundesversammlung mit einer breiten Basis unterschiedlicher 
Parteien unterstützen. Hier geht es nicht um Regierung und Opposition, 
sondern um unser Land als Ganzes.“ Die Bundesversammlung wird am 
13. Februar zusammenkommen.

- Anzeige -

Der Landtagsabgeordnete  
Hans Jürgen Noss informiert:

Land fördert Errichtung eines Mehrgenerationenplat-
zes in Bundenbach

Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz dem Land-
tagsabgeordneten Hans Jürgen Noss mitteilte, erhält die Ortsgemeinde 
Bundenbach für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes eine 
Zuwendung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm 2021 in 
Höhe von 59.500,00 €. Dieser Förderung werden zuwendungsfähige 
Gesamtkosten von insgesamt 91.529,00 € zugrunde gelegt.
Mit dieser Förderung soll im Neubaugebiet der bestehende Kinderspiel-
platz nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene mit abwechs-
lungsreichen Freizeitangeboten, u. a. mit einer Boulebahn, Sportgeräten 
für Jung und Alt, einer Grillhütte zu einem attraktiven Waldfreizeitgelände 
erweitert werden, freute sich die Ortsbürgermeisterin Verena Mächtel.
Der Abgeordnete begrüßte diese Förderung, die es den Menschen in 
Bundenbach, gleich ob Jung oder Alt ermöglicht, sich auf dem neuen 
Mehrgenerationenplatz zu treffen, zu spielen und zu feiern oder sich ein-
fach nur nett zu unterhalten.

VolkshochschuleVolkshochschule
und andere Bildungsstättenund andere Bildungsstätten

Unterricht an der BBS  
Idar-Oberstein erleben

In der Zeit vom 17.01.-04.02.2022 haben interessierte Schüler der all-
gemeinbildenden Schulen, die Möglichkeit den Unterricht an der BBS 
Idar-Oberstein, Harald-Fissler-Schule hautnah mitzuerleben.
Sie können sich anschauen, wie in der Schule praxisorientiert auf die 
Fachhochschulreife bzw. das Abitur vorbereitet wird. Die Jugendlichen 
können Lernsituationen erleben, die realistische Abläufe in Unterneh-
men abbilden und auf das Berufsleben vorbereiten.
Im Austausch mit anderen Jugendlichen lernen sie eine moderne Schule 
kennen, die auch die Möglichkeit bietet, im europäischen Ausland Prak-
tika zu absolvieren.
Auf der Homepage unter www.bbs-io.de steht ein Anmeldeformular 
zur Verfügung. Hier kann die Schulform und die bevorzugte Fachrich-
tung ausgewählt werden. Im Beruflichen Gymnasium kann das Abitur 
in der Fachrichtung Wirtschaft oder Umwelttechnik erworben werden. 
Die Höhere Berufsfachschule bietet die Fachrichtungen Wirtschaft oder 
Sozialassistenz.
Die Schule erstellt je nach Interesse einen individuellen Stundenplan für 
jeden Schüler, der dann einen ganz normalen Schulalltag in der Berufs-
bildenden Schule erleben kann.

SportSport

Karate Club Birkenfeld e.V.
Zwischenprüfung

Hoch motiviert durch die bestandene Zwischenprüfung ihrer Trainings-
kollegen, zogen weitere Sportler der Kindergruppe nach:
Im letzten Training vor den Ferien zeigten sie der Trainerin alle ersten 
Vorübungen zum Partnertraining und bekamen ihren „zweiten gelben 
Streifen“.
Was eigentlich nur ein kleiner Zwischenstop auf dem Weg zum vollstän-
digen Gürtel ist, bedeutet trotzdem viel Trainingsfleiß und Übung und 
macht die Sportler zu Recht stolz auf die erfolgreiche Teilnahme.
Jan Pcelincev zeigte an diesem Tag bereits die Übungen zum „dritten 
gelben Streifen“ und hat damit seine letzte Zwischenprüfung vor dem 
9. Kyu abgelegt.

Jan Pcelincev, Anna Köllner, Alienna Scheer und Lena Köllner

Politische ParteienPolitische Parteien

Richtlinien
für redaktionelle Veröffentlichungen von politischen 

Parteien und politischen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Gruppie-
rungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten für den 
redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte von 
Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versammlungen, 
Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent und das 
Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aussagen müs-
sen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung eines Kandi-
daten mit dessen politischen Zielen und persönlichem Lebenslauf 
ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:

- abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 
und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wählergrup-
pen

- Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

- Diffamierungen oder Beleidigungen
- Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Landes-

politik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche Einsen-
dungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen dür-
fen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommunale 
Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und parteipolitisch 
ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Terminan-
kündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen zu 
verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Gymnasium Birkenfeld
Annick Steeb (6a) gewinnt den Schulentscheid des 

Vorlesewettbewerbs 2021 am Gymnasium Birkenfeld
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels findet jedes Jahr 
bundesweit für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 statt. 
Auch wenn unter Corona-Bedingungen die äußeren Gegebenheiten 
geändert werden mussten, wurde der Wettbewerb dennoch am Gym-
nasium Birkenfeld durchgeführt. Anders als in den letzten Jahren fan-
den sich dieses Jahr alle Schüler der 6. Klassen in der Aula statt in der 
Schulbibliothek ein. Nacheinander lasen die sechs besten Vorleser der 
6. Klassen der Jury eine Textstelle vor, die sie selbst ausgewählt und 
vorbereitet hatten. Annick Steeb hatte sich für eine Passage aus Juma 
Kliebensteins „Der Tag, an dem ich cool wurde“ entschieden. Ihr gelang 
ein sicherer und lebendiger Vortrag.
Auch die anderen Klassensiegerinnen und Klassensieger Gabriel Gelz-
leichte (6a), Ronja Paetz (6b), Philipp Kandels (6b), Lena Basten (6c) und 
Neema Weber (6c) hatten spannende und interessante Textstellen vor-
bereitet und sorgten damit für gute Unterhaltung. In der zweiten Leser-
unde, in der die Schülerinnen und Schüler eine ihnen unbekannte Stelle 
aus Cornelia Funkes „Herr der Diebe“ vorlasen, konnte sich Annick letzt-
lich mit einem guten Lesetempo, angemessener Betonung und einem 
flüssigen Vortrag durchsetzen.
Alle Klassensieger wurden mit einer Urkunde geehrt. Die Wettbewerbs-
siegerin erhielt ebenso wie Ronja Paetz (zweiter Platz) und Philipp 
Kandels (dritter Platz) eine Urkunde und einen Buchpreis für ihre hervor-
ragenden Leseleistungen. Annick Steeb wird unsere Schule beim Kreis-
entscheid in Idar-Oberstein vertreten. Hierfür wünschen wir ihr ganz viel 
Glück und Erfolg! Kerstin Schmitt

InformationenInformationen

Der Kinder- und Jugendchor Freisen ist auf 
der neuen CD des Landkreises St. Wendel

Der saarländische Pianist, Musikwissenschaftler und Produzent Herry 
Schmitt hat eine CD zusammengestellt und produziert, auf der Kultur-
treibende aus dem Landkreis St. Wendel zu hören sind.
Für 14,95 Euro ist sie in allen Rathäusern des Landkreises St. Wendel, 
im Service-Büro des Landkreises Mommstraße 25, in der Tourist-Info 
am Bostalsee, bei Bücher Bastuck St. Wendel Domgalerie, im Globus 
Warenhaus, in der Missionshaus-Buchhandlung St. Wendel sowie in der 
Seezeitlodge am Bostalsee erhältlich.

Vegane Woche im Campusrestaurant  
Culinara am Umwelt-Campus Birkenfeld

Das Green Office, Nachhaltigkeitsbüro am UCB möchte Lösungen auf-
zeigen, wie jede*r durch tägliche Entscheidungen zum Umwelt- und Kli-
maschutz beitragen kann.
Im Campusrestaurant findet die vegane Woche vom 17.- 21.01. statt, 
zu der auch externe Interessierte einladen sind leckere vegane Gerichte 
zu probieren und sich über die Problematik im Zusammenhang mit dem 
Konsum von tierischen Produkten zu informieren.
Es gelten die aktuellen Coronaverordnungen. Öffnungszeiten (Mo-Fr. 
11:00 -14:30 Uhr), Preise und Speiseplan https://www.campus-com-
pany.eu/de/campusrestaurant

Ergebnisse der Online-Umfrage  
unter Verwaltungsmitarbeitern

Am 20.01.2022 werden ab 18.30 Uhr die Ergebnisse der Online-Umfrage 
„Verwaltung und Verwaltungshandeln in Zeiten der Corona-Pandemie“ 
im Rahmen der Demokratiekonferenz der „Partnerschaft für Demokratie 
im Nationalparklandkreis Birkenfeld“ als Onlineveranstaltung live vorge-
stellt.
Martin Rüttgers präsentiert die Ergebnisse der Umfrage aus dem Sep-
tember 2021. Die Umfrage wurde ermöglicht durch die Förderung des 
BMFSFJ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“. Die 
Live Übertragung erfolgt auf naheTV und im Livestream auf www.demo-
kratie-leben-birkenfeld.de
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Beste Arbeiten über das  
obere Nahegebiet werden prämiert

Alle zehn Jahre prämiert die Dr.-Kurt-Becker-Stiftung die besten 
historischen Arbeiten über das obere Nahegebiet. Der Preis, der 
2022 zum fünften Mal vergeben wird, ist mit Geldzuwendungen 
von 2500 Euro (1. Preis), 1500 Euro (2. Preis) und 500 Euro  
(3. Preis) verbunden.
Archivdirektor Dr. Kurt Becker hatte im Jahre 1979 in seinem 
Testament verfügt, dass eine „Stiftung des bürgerlichen Rechts“ 
gegründet werden soll. Diese verfolgt das Ziel. die historische 
Erforschung des oberen Nahegebiets zu unterstützen. Ihr Vor-
standsvorsitzender ist der Landrat des Nationalparklandkreises 
Birkenfeld, Dr. Matthias Schneider.
Bewerber müssen ihre zu bewertenden Arbeiten für die Preis-
verleihung in dreifacher Ausfertigung bis zum 29. April 2022 bei 
der Stiftung (Schlossallee 11, 55765 Birkenfeld) einreichen. Die 
Ausschreibungsunterlagen können telefonisch (06782/15112) 
oder per E-Mail (b.braun@landkreis-birkenfeld.de) bei Benita 
Braun, Kreisverwaltung, angefordert werden.
Die eingereichten Werke werden von den historischen Instituten 
der Universitäten Bonn und Mainz bewertet. Die Bewertung ist 
Grundlage für die Entscheidung des Stiftungsvorstands, der die 
endgültige Entscheidung trifft.

Öffentliche Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Birkenfeld - Untere Landwirtschaftsbe-
hörde - gibt bekannt:
Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ist über die Geneh- 
migung der Veräußerung nachstehender Grundstücke zu ent-
scheiden:
Reg.-Nr.: 156/2021; Gemarkung: Dambach Blatt 786; Lfd. Nr: 
8); Flur 3, Nr. 27/1; Gewann: Auf´m Grünenbaum; Nutzungsart: 
Landwirtschaftsfläche; Fläche: 0,7140 ha.
Reg.-Nr.: 156/2021; Gemarkung: Dambach Blatt 786; Lfd. Nr: 
36); Flur 2, Nr. 4; Gewann: Im Leichling; Nutzungsart: Landwirt-
schaftsfläche; Fläche: 0,0138 ha.
Reg.-Nr.: 164/2021; Gemarkung: Hahnweiler Blatt 435; Lfd. 
Nr: 6); Flur 7, Nr. 5; Gewann: Aufm Höllenhübel; Nutzungsart: 
Waldfläche; Fläche: 0,5361 ha.
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des/r Grundstücks/e interessiert sind, müssen ihr 
Erwerbsinteresse der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der 
Kreisverwaltung, 55765 Birkenfeld, bis spätestens 19.01.2022 
schriftlich mitteilen.
Kreisverwaltung Birkenfeld, den 12.01.2022
In Vertretung: Jürgen Schlöder, Ltd. Regierungsdirektor

Kostenlose Wanderangebote auch in 2022
Im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz in Bewegung“ 
wurden im zweiten Halbjahr 2021 fünf für jedermann/-frau offene 
und kostenlose Wanderungen im Nationalparklandkreis Birken-
feld geführt. Letztmals fand am 11. Dezember eine 8 Kilometer 

lange Adventswanderung mit Klaus Juchem auf dem Nahesteig 
bei Hoppstädten-Weiersbach statt. Im Durchschnitt nahmen 15 
Personen an den Wanderungen teil, Tendenz steigend.
Auch im kommenden Jahr werden deshalb regelmäßig offene 
Wanderungen angeboten. Nähere Infos erfolgen in der Presse.

International anerkannter Gitarrist  
ist neuer Gitarrenlehrer  

an der Kreismusikschule Birkenfeld

Mit Pjotr Pakhomkin konnte die Kreismusikschule Birkenfeld 
einen höchst qualifizierten Gitarrenlehrer gewinnen. Im Jahr 
2010 beendete der in Russland geborene Pakhomkin seine  
Studien am Peabody Conservatory of Music der Johns Hopkins 
University in Baltimore mit dem Master of Arts. Seither gewann 
er unzählige Preise, so wurde er 2012 Gewinner des internatio-
nalen Gitarrenwettbewerbs in Culiacan, Mexico. Im März 2018 
trat er mit dem Chamber-Orchestra of New York als Solist des 
Vivaldi Konzerts in der Carnegie Hall auf, um nur einige Beispiele 
zu nennen.
Wenn Sie Interesse an Unterricht bei Pjotr Pakhomkin haben, 
melden Sie sich bitte bei der Kreismusikschule Birkenfeld e.V. 
unter der Telefonnummer 06781/41066, montags bis freitags 
von 9 bis 12 Uhr oder per Mail an: info@kreismusikschule- 
birkenfeld.de
Pakhomkin bietet außerdem einen Schnuppernachmittag an, 
und zwar am Freitag, 21. Januar, ab 15 Uhr in der Grundschule 
Birkenfeld. Auch hierfür ist eine Anmeldung notwendig (siehe 
oben), zugleich wird eine Uhrzeit vereinbart. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Lage kann zu dem Schnuppernachmittag nur 
Einzelunterricht in Einheiten von 15 Minuten angeboten wer-
den. Außerdem bringen Sie bzw. Ihr Kind einen tagesaktuellen 
Testnachweis mit. Es gibt auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu 
testen, dann muss natürlich vor dem Termin entsprechend Zeit 
eingeplant werden.
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  Neues von der KVHS

Die Kreisvolkshochschule Birkenfeld 
wünscht Ihnen einen guten Start ins Jahr 2022!

Das Kursprogramm für das Jahr 2022 können Sie auf unserer 
Homepage unter www.vhs-birkenfeld.de einsehen.
Wenn Sie sich für einen unserer Kurse/Workshops anmel-
den möchten, so können Sie dies direkt über die Homepage  
www.vhs-birkenfeld.de tun. Gerne können Sie sich aber auch 
telefonisch unter der Telefonnummer 06782/15107 bei Marc 
Weller, Verwaltung Kreisvolkshochschule, oder via e-Mail über 
vhs@landkreis-birkenfeld.de anmelden.
Für Anmeldungen zu unseren Kursen/Workshops in Rhaunen 
und Herrstein stehen Ihnen unsere Außenstellen zur Verfügung. 
Die Kurse in der Übersicht können Sie ebenfalls über die Home-
page unter www.vhs-birkenfeld.de einsehen.
• Außenstelle Bereich Herrstein, Bianca Heidrich: 
eMail: b.heidrich@vg-hr.de; Telefon 06785/793201
• Außenstelle Bereich Rhaunen, Brigitte Christ: 
eMail: brigittechrist@gmx.de; Telefon 06544/9919250
Ihr kvhs-Team

Kreisvolkshochschule Birkenfeld -  
Start des Semesterprogramms

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Workshops und 
Veranstaltungen sowie unser aktuelles Online-Programm 
finden Sie auf unserer neu gestalteten Homepage unter 
www.vhs-birkenfeld.de. Anmelden können Sie sich tele-
fonisch bei Marc Weller, Verwaltung KVHS, unter Telefon 
06782/15107 oder über unsere Homepage.

Abfallbetrieben
Neues von den

Sprachen
BI-220-405 Englisch B1; Leitung: Teresa Chaveiro; Termine: 
31.01.-04.04.2022 von 17:30-19 Uhr; Ort: Big Center Birken-
feld; Gebühr: 67€
BI-220-406 Englisch A1/A2; Leitung: Teresa Chaveiro; Ter-
mine: 31.01.-04.04.2022 von 19-20:30 Uhr; Gebühr: 67€
IO-220-411 Spanisch für Anfänger A1; Leitung: Patrizia Mar-
tinez; Termine: 09.02.-04.05.2022 von 19:30-21 Uhr; Ort: Ida-
Purper Schule, Idar-Oberstein, Vollmersbachstraße 55, weißer 
Pavillon Nr. 2; Gebühr: 82€
IO-220-411 Spanisch für Anfänger 2 (A1); Leitung: Patrizia 
Martinez; Termine: 09.02.-04.05.2022 von 18-19:30 Uhr; Ort: 
Ida-Purper Schule, Idar-Oberstein, Vollmersbachstraße 55, 
weißer Pavillon Nr. 2; Gebühr: 82€

Online-Kurse
WEB-220-301 Plus Size Yoga; Leitung: Anne Müller; Termine: 
02.02.-06.04.2022 von 18:30-20 Uhr; Ort: ZOOM; Gebühr: 50€
WEB-220-305 Hatha Yoga; Leitung: Marion Trappen; Termine: 
04.02.-08.04.2022 von 9-10:30 Uhr; Ort: ZOOM; Gebühr: 59€
WEB-220-304 Hatha Yoga - Thema Faszien; Leitung: Marion 
Trappen; Termine: 03.02.-28.04.2022 von 17:30-19 Uhr; Ort: 
ZOOM; Gebühr: 73€
WEB-220-401 Französisch für Anfänger A1 (mit Vorkennt-
nissen); Leitung: Anne Neelsen; Termine: 14.02.-04.07.2022 
von 18-19:30 Uhr; Ort: ZOOM, Gebühr: 85€

Gesundheit und Entspannung
NEU BI-220-306 Yogakurs - Yin, Yang und Klang; Leitung: 
Anke Hub, Termine: 03.02.-31.03.2022 von 18-19:30 Uhr; Ort: 
BigCenter Birkenfeld; Gebühr: 52 €
NEU BI-220-333 BabyShiatsu - Glücksgriffe fürs Baby; Lei-
tung: Carmen Bröse; Termine: 31.01.-28.02.2022 von 10:30-
11:45 Uhr; Ort: BigCenter Birkenfeld; Gebühr: 44 €
NEU IO-220-301 Yoga und Krebs; Leitung: Tanja Scherer; 
Termine: 04.02.-08.04.2022 von 14-15 Uhr; Ort: Ida-Purper-
Schule, Vollmersbachstraße 55, Idar-Oberstein; grüner Pavillon 
Raum Nr. 4; Gebühr: 45 €

Kultur und Gestalten
BI-220-202 Akkuschrauberkurs für Frauen; Leitung: Sandra 
Welsch, Termin: 12.02.2022 von 14-17 Uhr; Ort: Sportgelände 
Rinzenberg; Gebühr: 25€ (inkl. Material)
IO-220-211 Malkurs; Leitung: Victor Roubanov; Termine: 
07.02.-25.04.2022 von 19-21:15 Uhr; Ort: Ida-Purper-Schule, 
Vollmersbachstraße 55, Idar-Oberstein, Raum Nr. 106; Gebühr: 
95€
NEU IO-220-215 Grundkurs Keramik - Aufbautechniken; 
Leitung: Mareike Brenner; Termine: 09.02.-23.03.2022 von 
18:45-21 Uhr; Ort: Ida-Purper Schule Idar-Oberstein, Vollmers-
bachstraße 55, Werkraum; Gebühr: 75€ (zzgl. Kosten für Ton)



Neues aus Idar-ObersteIn
N a c h r i c h t e N  d e r  S ta d t v e r w a lt u N g
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Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

IN IHRER REGION
WOHNEN

Finden sie bei wohnen-regional ihr neues Zuhause!

Abschied nehmen

Danke
Für die große und aufrichtige Anteilnahme 

in der schweren Zeit des Abschiednehmens von 
Helmut Schug
* 18.02.1949     † 04.12.2021

Die entgegengebrachte Wertschätzung  
hat uns sehr berührt.

Kai und Jens
Ulrike, Gisela, Berthold

Berschweiler, im Januar 2022

• Erd-, Feuer-, See- und

Waldbestattungen

• Bestattungsvorsorge

• In- und Auslands-

überführungen
                        Würde hat ihre Form gefunden

Tag & Nacht erreichbar

Freisen - Auf`m Bangert 8

06855 – 997 51 59

St. Wendel - Brühlstraße 4

06851 – 939 78 77

                        Würde hat ihre Form gefunden
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Die DSL Defence Service Logistics GmbH mit Sitz in Freisen ist einer der  
größten zivilen Instandsetzer von militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen. 
Weitere  Tätigkeitsschwerpunkte neben der Modernisierung sind die  Wartung 
und der Service für militärische Fahrzeuge aller Art sowie die logistische 
 Unterstützung für nationale und internationale Kunden. 

Wir bilden aus:

• Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d) 
• Fahrzeuglackierer (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
• Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Bachelor of Arts Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
• Bachelor of Engineering Wirtschafts ingenieurwesen (m/w/d)

Wir bieten:

• Einen Tarifvertrag mit leistungsgerechter Ausbildungsvergütung sowie 
 attraktiven Sozialleistungen  

• Aktives Gesundheitsmanagement 

Motiviert? Gib jetzt ordentlich Gas und bewirb Dich mit  Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen (vorzugsweise per E-Mail). 

DSL Defence Service Logistics GmbH
Frau Lisa Echternach / Personalabteilung
Industriegelände · 66629 Freisen
Tel. +49 6855  91 340
bewerbung@defence-sl.de

EIN UNTERNEHMEN DER KR AUSS-MAFFEI WEGMANN GRUPPE

800 PS
in Deine Zukunft!
Ausbildung und Duales Studium bei DSL  
in unserer firmeneigenen Lehrwerkstatt. 

Mit

JOBS 
IN IHRER REGION

Finden Sie den 
passenden Job!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Wir suchen ab sofort

Busfahrer (m/w/d)
Vollzeit / Teilzeit; gute Bezahlung; 

Bei dem Erwerb des Führerscheins Klasse D 
sind wir gerne behilflich.

KFZ-Mechatroniker 
Lackierer / Gehilfe (m/w/d)

Fahrer Kleinbus (m/w/d)
Teilzeit; Standort Baumholder; 

Führerschein Klasse B

Flexible Reinigungskraft (m/w/d)
Aushilfe / Teilzeit

Bewerbung bitte an: Westrich Reisen GmbH
Erzweilerstr. 16 | 55774 Baumholder

Tel. 0 67 83 / 9 95 00 | info@westrich-reisen.de

G

m

b

H

Omnibusbetrieb
Freie KFZ-Werkstatt

G

m

b

H

Omnibusbetrieb
Freie KFZ-Werkstatt

Jobs in Ihrer Region: jobs-regional.de
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Praxis für Podologie 
Inge Kuhn

Kennedyallee 1
55774 Baumholder

Praxisübergabe
Nach 11 Jahren ist es an der Zeit 
die Praxis für Podologie an den 

Podologen Tim Walther 
zu übergeben.

Auf diesem Wege möchte ich mich bei  
meinen Patienten und Kunden für das  
entgegengebrachte Vertrauen und die  

Treue herzlich bedanken.

Besonderen Dank an die Arzthelferinnen  
und Ärzte für die Unterstützung.

Inge Kuhn

NEU ab 11.01.2022 Frühstück in der Gelateria und Pizzeria Calabria
mit frischen Brötchen, warmen Croissants und Waffeln, Crêpes, Wurst- und Käsespezialitäten aus Italien, 

Fruchtaufstriche und Schokocremes in verschiedenen Sorten, frisches Obst und Kaffeespezialitäten.

Am Bahnhof 2 · 55765 Birkenfeld
Tel.: 0 67 82 / 9 88 80 60 · www.salva.pizza Bahnhofstraße 12 · 55765 Birkenfeld

In der Pizzeria 
Di. - Fr. ab 9:30 Uhr 
nur bei Reservierung 
ab 4 Personen

In der Gelateria 
Di. - Fr. ab 9:30 Uhr 
spontan auch 
im beheizten Zelt

am 24.02.2021 ab 9:30 Uhr
- Wir bitten um Tischreservierung -

in der Pizzeria Calabria
- gerne auch kostümiert - 

Altweiberfrühstücksbuffet mit Prosecco

Wir erstellen Ihre Steuererklärung - für Mitglieder,
nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Wir machen
Ihre Steuererklärung!
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiter Sascha Schmohr
Am Weiherdamm 12 | 55765 Birkenfeld | Tel. 06782-981593
buero-birkenfeld@steuerring.de
www.steuerring.de/buero-birkenfeld

T. T. E. HEYDA
•  Tapeten  •  Bodenbeläge  •  Farben  •  Gerüstverleih
55768 Hoppstädten-W. • Tel. 06782/3998 • Tägl. geöffnet 9.00-14.00 Uhr

www.wittich.deGut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!


